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107. Stück                                         Ausgegeben am 04.03.2025                         Studienjahr 2024/2025 

 
 
159. Richtlinie des Rektorats zur Durchführung des Praxisteils des Lehrberufs 

Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin – Schwerpunkt Tunnelbautechnik am Zentrum am 
Berg  

 
 

Präambel 
Die Montanuniversität Leoben (im Folgenden: MUL) betreibt seit 2021 das Zentrum am Berg (im 
Folgenden: ZaB). 

Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat 2019 durch Erlass der Verordnung 
über die Berufsausbildung im Lehrberuf Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin, BGBl II 2019/201, (im 
Folgenden: Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin-Ausbildungsordnung) den Lehrberuf 
Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin eingerichtet. Durch Änderung der genannten Verordnung, BGBl II 
2022/102, wurde der Schwerpunkt „Tunnelbautechnik“ im Rahmen der Lehre 
Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin eingerichtet. 

§ 4 Abs. 4 Z 4 der Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin-Ausbildungsordnung idgF legt explizit fest, dass 
im 3. und 4. Lehrjahr Grundkenntnisse über Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Tunnelbau zB am 
Zentrum am Berg erworben werden können. Im 4. Lehrjahr kann im Zentrum am Berg oder einer 
anderen geeigneten Einrichtung das Mitarbeiten bei Tunnelvortriebsarbeiten unter Aufsicht an sicheren 
Arbeitsstellen erlernt werden. 

In der Kuchler-Vereinbarung vom Juni 2022 wurde schließlich – unter Zustimmung aller Bundesländer 
– Folgendes beschlossen: 

„Der Praxisteil der 4. Klasse findet für alle Lehrlinge ausschließlich im Untertage-Forschungs- und 
Ausbildungszentrum ZaB-Zentrum am Berg der Montanuniversität statt, da die praktische Ausbildung in 
einer gesicherten Tunnelbauumgebung österreichweit nur dort erfolgen kann.“ 

 

Durchführung der Praxisausbildung des Lehrberufs Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin 
Schwerpunkt Tunnelbautechnik am ZaB 

§ 1. Das Rektorat der Montanuniversität Leoben bekennt sich ausdrücklich zur in der 
Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin-Ausbildungsordnung, BGBl II 2019/201 idF BGBl II 2022/102, und 
der Kuchler Vereinbarung übertragenen Verantwortung, den Praxisteil der Lehrlingsausbildung des 
Lehrberufs Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin Schwerpunkt Tunnelbautechnik am ZaB 
durchzuführen. Dadurch soll die praktische Ausbildung in einer österreichweit einzigartigen gesicherten 
Tunnelbauumgebung gesichert werden. 

 
Inkrafttreten 

§ 2. Diese Richtlinie tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.  
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Für das Rektorat: 

Der Vizerektor für Lehre und Internationales 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas Prohaska 
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